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624 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VII. GP. 

17. 10. 1955. 

Regierungsvorlage. 

Bundesgese~z . vom 
über die Organisation der Akademie der 
bildenden Künste (Akademie-Organisations­

gesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

§ 1. C h ara k t e run d Wir k u n g s b e­
r eie h der A k ade m i e. 

(1) Die Hochschule: "Akademie der bildenden 
Künste" in Wien (im nachfolgenden als "Aka­
demie" bezeichnet) ist eine Anstalt des Bundes. 
Sie untersteht unmittelbar dem Bundesministe­
rium für Unterricht. Die Akademie hat Rechts­
persönlichkeit, soweit sie Angelegenheiten be­
sorgt, auf die die Bestimmungen des § 9 Abs. 2 
lit. w und x anzuwenden sind. 

(2) Die Akademie dient der künstlerischen 
Lehre und soweit es zur Ergänzung dieser not-

(venia docendi) an der Akademie: Die or~ 
dentlichen und außerordentlichen Hoch­
schulprofessoren, die emeritierten Hoch­
schulprofessoren, die Honorarprofessoren 
und die Hochschuldozenten; 

b) Personen mit der Lehrbefugnis für ein 
praktisches Fach oder für eine Fertigkeit 
an der Akademie: Die Hochschullektoren; 

c) Personen mit der Lehrbefugnis für ein 
künstlerisches oder wissenschaftliches Fach 
an einer anderen in- oder ausländischen 
Hochschule: Die Gastprofessoren, Gastdo­
zenten und Gastvortragenden; 

d) Personen ohne Lehrbefugnis, die mit der 
Abhaltung bestimmter Lehrveranstaltungen 
betraut werden: Die Lehrbeauftragten und 
die Instruktoren. 

wendig ist, auch der wissenschaftlichen Lehre § 4. 0 r den t 1 ich e, au ß e r 0 r de n t 1 ich e 
und Forschung. Die künstlerische und wissen- und e m e r 1 t 1 e r t e Hoc h s c h u 1 p r 0-

schaftliche Lehre umschließt .an der Akademie fes S 0 ren. 
insbesondere' die Berufsausbildung zum aus-
übenden bildenden Künstler und zum Kunst- (1) Die Anzahl der Dienstposten für ordent-
erzieher sowie die Vermittlung einer höheren liche und außerordentliche Hochschulprofessoren 
Allgemeinbildung und die Heranbildungdes an der Akademie wird im Dienstpostenplan des 
künstlerischen Nachwuchses. Bundes festgesetzt. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 2 (Teilnahme an (2) Für das Dienstverhältnis und die Besoldung 
der Verwaltung), 3 (Abgrenzung. der Wirkungs- der ordentlichen und der außerordentlichen 
bereiche), 4 (Begründungspflicht und Instanzen- Hochschulprofessoren gelten die' bezüglichen 
zug) und 5 (Aufsichtsrecht des Bundesministeri-.. Vorschriften des Dienst- und Besoldungsrechtes. 
ums für Unterricht) des Hochschul-Organisations- (3) Das Professorenkollegium der Akademie hat 
gesetzes, BGBI.Nr. 154/1955, sind sinngemäß das Re~t, zur Besetzung eines der im Abs. 1 ge­
anzuwenden. nannten Dienstposten Vorschläge zu erstatten, 

§ 2. Per s 0 n a 1. 

Das Personal der Akademie besteht aus 
a) Angehörigen des Lehrkörpers, 
b) dem übrigen künstlerischen und wissen­

schaftlichen Personal, 
c) dem nichtkünstlerischen beziehungsweise 

nichtwissenschaftlichen Personal. 

§ 3. A n geh ö r i g e cl e s L ehr k ö r per s. 

Angehörige des Lehrkörpers sind: 
a) Personen mit der Lehrbefugnis für ein 

künstlerisches oder wissenschaftliches Fach 

die in der Regel drei Personen zu enthalten 
haben (Ternavors,chlag). Ausnahmen sind zu be­
gründen. 

(4) Mit der Ernennung erwirbt der ordentliche 
und der außerordentliche Hochschulprofessor die 
Lehrbefugnis für das ganze Gebiet seines Faches. 
Seine Lehrverpflichtung wird vom Bundesmini­
sterium für Unterricht jeweils nach Maßgabe des 
Bedarfes und unter Berücksichtigung der 
Studienvorschriften festgesetzt. 

(5) Hinsichtlich der emeritierten Hochschul­
professoren sind die Bestimmungen des § 11 des 
Hochschul-Organisationsgesetzes sinngemäß an­
zuwenden. 
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§ 5. Hoc h s· c h u I d 0 zen t e n. 

(1) Hochschuldozenten an der Akademie sind 
Personen, die die Lehrbefugnis für das ganze Ge­
biet oder für ein größeres selbständiges Teil­
gebiet eines künstlerischen oder wissenschaft­
lichen Faches besitzen (venia docendi). 

(2) Die Lehrbefugnis als Hochschuldozent aus 
einem künstlerischen Fache wird auf Grund eines 
Habilitationsverfahrens vom Professorenkolle­
gium der Akademie verliehen. Ein Dienstver­
hältnis wird hiedurch nicht begründet. 

. (3) Das Habilitationsverfahren gliedert sich in 
folgende Abschnitte: 

a) Prüfung des Ansuchens au'f die Eignung des 
Bewerbers im allgemeinen. Insbesondere ist 
in dieser Hinsicht von den Bewerbern zu 
fordern: Besitz der österreichischen Staats­
bürgerschaft, Besitz eines im Inland erwor­
benen . Reifezeugnisses einer mittleren 
Lehranstalt. Von diesen beiden V oraus­
setzungen kann das Bundesministerium für 
Unterricht auf Antrag des Professoren­
kollegiums Ausnahmen bewilligen, wenn 
vom Bewerber eine besonders ersprießliche 
Lehrtätigkeit zu erwarten ist; weiters sind 
zu fordern: der Nachweis, daß seit erfolg­
reichem Abschluß der Hochschulstudien 
mindestens zwei Jahre vergangen sind, der 
Besitz eines inländischen oder gleichwerti­
gen ausländischen akademischen Grades, 
der für· das Habilitationsfach in Betracht 
kommt, . ehrenhaftes Vorleben und volle 

, Handlungsfähigkeit; 
b) Begutachtung der Habilitationsarbeiten und 

der sonstigen künstlerischen Leistungen des' 
Bewerbl!rs'; 

c) BegutaChtung einer Lehrprobe, 
(4) Die an einer wissenschaftlichen Hochschule 

erworbene Lehrbefugnisals Hochschuldozent aus 
einem wissenschaftlichen Fache kann vom Pro­
fessorenkollegium der Akademie auf Grund des 
Ergebnisses der bisherigen wissenschaftlichen Tä~ 
tigkeit und Lehrtätigkeit anerkannt werden. 

(5) Die Bestimmungen des § 13 (Hochschul­
dozenten) . Abs. 4 bis 7 sowie 9 und 10 des Hoch­
schul-Otganisationsgesetzes' sind sinngemäß' an-
zuwenden. . 

§ 6. Hoc h s c h u las s ist e n t en, k ü n s t 1 e­
rische und wissenschaftliche 
H i I f s k räf t e, A n ge s tell ted ~ s w i s­
sen s eh a f d ich en Die n s t e s und B u n-

des I ehr e r. 

(1) Außer den Mitglieder~ des Lehrkörpers 
werden als künstlerisches' und wissenschaftliches 
Personal Hochschulassistenten, künstlerische und 
wissenschaftliche Hilfskräfte, Beamte und Ver­
tragsbedienstete des wissenschaftlichen Dienstes 
und verwandter Dienstzweige sowie pragmatisch 

oder vertragsmäßig angestellte Bundeslehrer ver­
wendet. Auf das Dienstverhältnis und die Be­
soldung dieses künstlerischen und wissenschaft­
lichen Personals sind die allgemeinen und beson­
deren Vorschriften des Dienst- und Besoldungs­
rechtes anzuwenden. 

(2) Dieses künstlerische und wissenschaftliche 
Personal untersteht unmittelbar dem Leiter der 
Lehr- und Forschungseinrichtung (Schule be~ 
ziehungsweise Institut), der es zur Dienstleistung 
zugeteilt ist. Weitere Vorgesetzte sind der Rek­
tor und der Bundesminister fUr Unterricht . 

§ 7. üb r i g esPe r s 0 n a 1. 

Die Bestimmungen der §§ 12 (Honorarpro­
fessoren), 14 (Hochschullektoren), 15 (Gastpro­
fessoren, Gastdozenten und Gastvortragende), 
16 (Lehrbeauftragte), 17 (Instruktoren), 18 (Be­
sondere Lehraufträge) und 20 (Nichtwissenschaft­
liches Personal) des Hochschul-Organisations­
gesetzes sind mit der Maßgabe sinngemäß an­
zuwenden, daß an die Stelle des Ausdruckes 
"wissenschaftliches Personal" stets der Ausdruck 
"künstlerisches und wissenschaftliches Personal" 
zu treten hat. 

§ 8. A k ade m i s c heB e hör den der 
A k a de mi e; Zu s am m e n set z u n gun d 
Geschäftsführung des Professo-

ren k 0 I leg i ums. : 

(1) Akademische Behörden der Akademie sind: 
a) das Professorenkollegium als oberste aka­

demische Behörde, 
b) der Rektor. 
(2) Die §§ 50 (Zusammensetzung des Professo­

renkollegiums) und 51 (Geschäftsführung des 
Professorenkollegiums) des Hochschul-Organi­
sationsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 9. Wirkungsbereich d'es Professo­
ren k 0 I leg i ums. 

(1) Zum Wirkungsbereich des Professoren­
kollegiums gehören alle Angelegenheiten des 
Forschungs- und Lehrbetriebes der Akademie, 
ferner jene Angelegenheiten der Akademiever­
waltung, die nicht nach Maßgabe besonderer Re­
gelung anderen Dienststellen übertragen werden. 

(2) Zum autonomen Wirkungsbereich des Pro­
fessorenkollegiums gehören: 

a) Die Stellung von Anträgen, betreffend das 
Budget und den Dienstpostenplan der Aka-
demie; . 

b) die Erstattung von Vorschlägen für die Be­
setzung freier Dienstposten für ordentliche 
und außerordentliche Hochschulprofessoren 
(§ 4 Abs. 3); 

c) die Verleihung der Lehrbefugnis als Hono­
rarprofessor; 

'li 
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d) die Verleihung der Lehrbefugnis als Hoch­
schuldozent (§ 5) und Hochschullektor, die 
Bestellung von Gastprofessoren, Gast­
dozenten und Gastvortragenden, ferner die 
Betrauung von Lehrbeauftragten und 
Instruktoren; 

e) die Verleihung des Rechtes, die Bezeich­
nung Hochschuldozent (Hochschullektor) 
weiterzuführen an ehemalige Hochschul­
dozenten (Hochschullektoren) ; 

f) die Stellung von Anträgen, betreffend die 
Erteilung besonderer Lehraufträge; 

gfdie Erstattung von Vorschlägen, betreffend 
.die auszeichnungsweise Verleihung des 
Titels eines ordentlichen oder außerordent­
lichen Hochschulprofessors ; 

h) die Erstattung von Vorschlägen, betreffend 
die Aufnahme des künstlerischen und 
wissenschaftlichen Personals (§ 6) und des 
nichtkünstlerischen und nichtwissenschaft­
lichen Personals; 

i) die Beschlußfassung über die Geschäfts­
ordnung des Professorenkollegiums; 

j) die Wahl des Rektors (§ 10); 
k) die Entscheidung, ob im Falle des Abganges 

oder der dauernden Verhinderung des 
Rektors eine Neuwahl für den Rest der 
Funktionsperiode vorzunehmen ist, oder 
die Stellvertretung nach Maßgabe der Be­
stimmungen des § 49 Abs. 1 des Hoch­
schul-Organisationsgesetzes fortzudauern 
habe; 

I) die Vorsorge für die Vollständigkeit der 
Lehrgebiete und Lehrveranstaltungen auf 
·den der Akademie anvertrauten Gebieten 
der Künste und Wissenschaften. Die Lehr­
veranstaltungen sind. für jedes Semester 
unter Bedachtnahme auf die Lehrverpflich­
tung der ordentlichen und außerordent~ 
lichen Hochschulprofessoren so fest­
zusetzen, daß jeder Studierende innerhalb 
der vorgeschriebenen Studienzeit alle 
pflich·tgemäß zu besuchenden Lehrver­
anstaltungen zum einfachen Kollegiengeld 
inskribieren' kann; 

m) die Studienangdegenheiten der Akademie, 
soweit in den Studienvorschriften nichts 
anderes bestimmt ist; 

n) die Verleihung akademischer Grade,' die 
Nostrifizierung ausländischer akademischer 
Grade, die Erneuerung akademischer Grade 
sowie der Widerruf der 'Erneuerung; 

0) die Stellung von Anträgen, betreffend die 
Errichtung, Benennung, Umgrenzung und 
Auflassung von Schulen und Meister­
schulen (§ 12 Abs. 2) sowie betreffend die 
Betrauung von Leitern anderer Meister­
schulen oder Schulen der Akademie, emeri­
tierten Hochschulprofessoren, . Honorar-

3 

professoren, Hochschuldozenten oder 
Hochschulassistenten mit der zeitweiligen 
Vertretung von Schulen und Meister­
schulen (§ 12 Abs. 3); 

p) die Stellung von Anträgen, betreffend die 
Errichtung, Benennung, Umgrenzung und 
Auflassung von Instituten (§ 13 Abs. 1) so­
wie die Bestellung von Institutsvorständen; 

q) die Beschlußfassung über die Institutsord­
nungen; 

r) die Leitung des Institutsbetriebes, soweit 
sie nicht durch die Institutsordnung dem 
Institutsvorstand übertragen wird; 

s) die Verfügung über die der Akademie ge­
widmeten Räumlichkeiten; 

t) die Beschlußfassung über Ort, Zeit, Stu­
dienplan und Zulassungsbedingungen von 
Hochschulkursen; 

u) die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 
(§ 17) und anderer akademischer Ehren­
titel; 

v) die Erstattung von Gutachten über Gegen­
stände, die zu den; der Akademie anver­
trauten Gebieten der Künste beziehungs- I 

weise der Wissens.chaften gehören; 
w) namens der Akademie der Abschluß unent­

geltlicher Rechtsgeschäfte unter .Lebenden; 
die die Hochschule begünstigen, ferner die 
Beschlußfassung über die Annahme und 
Ausschlagung von Erbschaften und Ver­
mächtnissen, schließlich die Verwendung 
des so gewonnenen Vermögens nach Maß­
gabe des Willens des Spenders; 

x) der Beitritt zu Vereinen,'deren Zweck die 
Förderung von Akademieaufgaben ist; 

y) die Verwaltung derjenigen Mittel, die für 
Zwecke der akademischen Repräsentation 
zugewiesen werden. 

(3) Beschlüsse des Professorenkollegiums, be­
treffend die in den lit. c, d, e, i, j, qu, t, u, w 
und x aufgezählten Angelegenheiten bedürfen 
der . Genehmigung des Bundesministeriums für 
Unterricht. 

§ 10. W a h 1, S tell ver t r e tun gun d 
Amt s p f 1 ich t end e s R e k tor s. 

(1) Der Rektor wird für jedes Studienjahr im 
Monat Juni des vorhergenden Studienjahres aus 
der Zahl der ordentlichen' Hochschulprofessoren 
gewählt. Im Bedarfsfalle ist die Wahl eines außer­
ordentlichen Hochschulprofessors zulässig, wenn 
er Leiter einer Meisterschule oder Schule der 
Akademie ist. 

(2) Wird im ersten Wahlgang die absolute 
Stimmenmehrheit der in der Sitzung anwesenden 
Mitglieder des Professorenkollegiums nicht er­
zielt, so hat ein zweiter Wahlgang stattzufinden. 
Bleibt auch dieser ergebnislos, so ist in einer 
Stichwahl zwischen jenen Kandidaten zu ent-
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scheiden, die im zweiten Wahlgang die beiden 
höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. 

(3) Der Gewählte ist grundsätzlich zur An­
nahme der Wahl verpflichtet; wenn der Gewählte 

notwendigen wissenschaftlichen Fächer (Hilfs­
fächer). Erforderlichenfalls ist die Entscheidung 
des Professorenkollegiums anzurufen (§ 9 Abs. 2 
lit. 1). 

in seiner Person gelegene Gründe geltend macht, § 13. Ins t i tut e. 
die die Annahme der Funktion nicht zumutbar (1) Zur Durchführung einzelner Forschungs-
erscheinen lassen, so entscheidet das' Professoren- und Lehraufgaben können an der Akademie 
kollegium nach Anhörung der Entschuldigungs- Institute eingerichtet werden. 
gründe. Die Wiederwahl des abtretenden Rektors (2) Die Bestimmungen des § 59 (Institute und 
ist statthaft. Der Wiedergewählte kann die Wahl, KI"k ) Ab 2 b' 5 d H ch ch I 0 . 

Inl en s. IS es 0 s u - rgamsa-
ohne Angabe von Gründen ablehnen. tionsgesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die Wahl bedarf der Genehmigung des 
Bundesministeriums für Unterricht, dem auch die 
Wahlprotokolle vorzulegen sind. 

(5) §§ 49 (Stellvertretung) und 54 (Amtspflich­
ten des Rektors) des Hochschul-Organisations­
gesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 11. R e k tor a t ,u n d Q u äst u r. 

Die Bestimmungen der §§ 55 (Rektorat) und 
57 (Quästur) des Hochschul-Organisationsgesetzes 
sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 14. A n der e L ehr ver ans tal tun gen. 

Die Besti~mungen der §§ 60 (Lehrveranstal­
tungen) und 62 (Hochschulkurse) des Hochschul­
Organisationsgesetzes sind sinngemäß anzuwen­
den. 

§ 15. Bi bl i 0 t he k und Ku p f e r s t i c h­
kabinett der Akademie. 

(1) An der Akademie ist eine Studienbibliothek 
eingerichtet, die als "Bibliothek der Akademie 
der bildenden Künste in Wien" bezeichnet wird. 

§ 12. Sc h u I e n (M eis t e r s eh u I e n) der (2) Der Leiter der Bibliothek ist ein Beamter 
A k ade m i e. oder Vertragsbediensteter des Bibliotheksdienstes, 

(1) Die, Lehrkanzeln werden an der Akademie der nach Anhörung der obersten akademischen 
als "Schulen" oder "Meisterschulen" bezeichnet; Behörde bestellt wird. Er untersteht unmittelbar 
sie dienen der künstlerischen Lehre. Sie können dem Bundesministerium für Unterricht. 
zur Vertretung (3) Der Leiter der Bibliothek hat für die Be-

a) eines Faches in seinem ganzen Umfange, reitstellung der für die Erfüllung der Lehr- und 
b)eines selbständigen Teilgebietes eines Faches, Forschungsaufgaben notwendigen Literatur zu 
c) desselben Faches durch mehrere Schulen sorgen, er hat die Wünsche der akademischen 

oder Meisterschulen , Behörden und der Angehörigen des Lehrkörpers 
errichtet werden. entgegenzunehmen. Er sorgt für die ordnungs-

, gemäße Katalogisierung der an der Hochschule 
(2) Schulen und Meisterschulen werden nach vorhandenen Literatur der Künste und Wissen-

Anhörung des Professorenkollegiums vom Bun- schaftenund trifft mit den Leitern der einzelnen 
desministerium für Unterricht errichtet, benannt Lehr- und Forschungseinrichtungen Vereinbarun­
und aufgelassen. Das Bundesministerium für gen über den Ankauf notwendiger Werke. Er 
Unterricht bestimmt nach Anhörung des Profes~ berichtet nach Ablauf des Studienjahres an die 
sorenkollegiums, welche Fächer von den ein- oberste akademische Behörde über den Zustand 
zeInen Schulen, beziehungsweise Meisterschulen und die Benützung der Bibliothek. 
zu betreuen sind. (4) Der Bibliothek der Akademie ist vornehm-

(3) Mit der Leitung einer Schule (Meisterschule) lich zu Lehrzwecken eine graphische Sammlung 
wird der für dieses Fach (selbständiges Teilgebiet) angegliedert, die als ,,,Kupfer,stichkabinett der 
ernannte ordentliche oder außerordentliche Akademie der bildenden Künste in Wien" be­
Hochschulprofessor, mit der zeitweiligen Ver- zeichnet wird und dem Leiter der Bibliothek 
tretung in der Leitung einer Schule (Meister- untersteht. In seiner Eigenschaft als Leiter des 
schule) der Leiter einer anderen Schule (Meister- Kup~erstichkabinettes untersteht der Bibliotheks­
schule), ein emeritierter Hochschulprofessor, ein leiter den akademischen Behörden. Er hat für die 
Honorarprofessor, ein Hochschuldozent oder ein ordnungsgemäße Bewahrung, Ausstellung und 
Hochschulassistent auf Antrag des Professoren- Katalogisierung der Sammlungs gegenstände Sorge 
kollegiums vom Bundesministerium für Unter- zu tragen und hat' den akademischen Behörden 
richt betraut. über die Vermehrung der Bestände und die Be-

(4) Der Leiter einer Schule oder Meisterschule nützung des Kupferstichkabinettes fallweise zu 
hat für die Vollständigkeit und Zweckmäßigkeit berichten. , 
der Lehrveranstaltungen zu sorgen. Er pflegt das (5) Die Benützungsordnungen der Bibliothek 
Einvernehmen mit den anderen Vertretern des und des Kupferstichkabinettes werden nach An­
betreffenden Faches (von Teilgebieten dieses hörung der akademischen Behörden vom Bundes­
Faches) und den Vertretern der für die Hörer I mi.nisterium für Unterricht erlassen. 

i 

1 
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§ 16. Ge m ä I d e g ale r i e der A k ade m i e. und 67 (Widerruf) des Hochschul-Organisations­

An der Akademie besteht vornehmlich zu 
Lehrzwecken' eine Gemäldegalerie, die als "Ge­
mäldegalerie der Akademie der bildenden Künste 
in Wien" bezeichnet wird. Ihr Leiter ist ein 
Beamter oder Vertragsbediensteter des wissen­
schaftlichen Dienstes, der nach Anhörung des 
Professorenkollegiums nach Maßgabe der Bestim­
mungen des Dienstrechtes bestellt wird. Er unter­
steht den akademischen Behörden. Die Bestim­
mungen des § 15 Abs. 4 letzter Satz und Abs. 5 
sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 17. Ehr e n mit g I i e d s c h a f t. 

An Personen, die auf Grund ihrer künstle­
rischen Leistung in Fachkreisen hohes Ansehen 
genießen und sich um die durch die Akademie 
vertretenen künstlerischen und anderen kultu­
rellen Ziele hervorragende Verdienste erworben 
haben, kann das Professorenkollegium die Ehren­
mitgliedschaft der Akademie verleihen. Die Be­
stimmungen des § 63 (Ehrendoktorate) Abs. 2 
und 3 des Hochschul-Organisationsgesetzes sind 
sinngemäß anzuwenden. 

§ 18. S 0 n s t i g e Ehr e n t i teL 

Die Bestimmungen der §§ 64 (Erneuerung 
akademischer Grade), 65 Abs. 2 bis 4 (Ehren­
senatoren und Ehrenbürger), 66 (sonstige Titel) 

gesetzes sind sinngemäß anzuwenden. 

§ 19. S t r a f be s tim m u n gen. 

(1) Die Bezeichnung "Akademie", "akademisch" 
und andere der Akademie nach den Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes eigentümliche Titel und 
Bezeichnungen sowie die von ihr verliehenen 
akademischen Grade sind nach Maßgabe der Be­
stimmungen des Abs. 2 geschützt. 

(2) Wer die im Abs. 1 erwähnten Titel und 
Bezeichnungen sowie die akademischen Grade, sei 
es, daß sie allein, sei es, daß sie in Zusammen­
setzungen gebraucht werden, unberechtigt führt, 
begeht, sofern die Tat nicht nach einer anderen 
Bestimmung mit strengerer Strafe bedroht ist, 
eine Verwaltungsübertretung und wird mit Geld 
bis zu 30.000 S oder mit Arrest bis zu sechs 
Wochen bestraft. 

§ 20. S chI u ß b e s t i. m m u n gen. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem Tage 
seiner Verlautbarung in Kraft. 
, . (2) Mit dem gleich~n Zeitpunkt treten alle den 
Gegenstand dieses Bundesgesetzes regelnden bis­
herigen Bestimmungen außer Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist das Bundesministerium für Unterricht betraut. 
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Erläuternde Bemerkungen. 

Die Akademie der bildenden Künste in Wien, 
im Jahre 1692 von Kaiser Leopold I. als eine 
unter dem besonderen Schutz des Kaisers ste­
hende Lehranstalt begründet, hatte schon im 
18. Jahrhundert durch kurze Zeit (1751-1759) 
eine hochschulmäßige Organisation mit einem 
vom Professorenkollegium gewählten Rektor an 
der Spitze erhalten. Sie wurde jedoch ab 1759 
wieder als eine Lehranstalt geführt, deren Direk­
tor von ,der Kaiserin (Maria Theresia) ernannt 
wurde, die ihr auch 1767 eine eigene "Kupfer­
stecherakademie" angliederte. Die Satzung dieser 
Kupferstech,erschule wurde 1773 zur Richtschnur 
für die gesamte Akademie, die unter Kaiser 
Joseph H. erweitert und 1784 in das damals 
säkularisierte Anna-Kloster eingewiesen wurde, 
wo sie bis zur Eröffnung des derzeitigen Aka­
demiegebäudes (1876) verblieb. Erst unter Kaiser 
Franz 11. erhielt die Akademie 'in den Jahren 
1800 und 1812 neue und verbesserte Statuten, die 
bis 1872 in Geltung blieben, in weIchem Jahr 
mit Handschreiben des Kaisers Franz Joseph I. 
die Akademie ein neues Statut erhielt, in dem 
sie zur Hochschule erklärt und ihre Leitung dem 
Professoren.kollegium übertragen wurde, an 
dessen Spitze wieder ein vom Kollegium ge­
wählter Rektor stand; seither ist die Akademie 
stets als Hochschule b.ezeichnet und geführt wor~ 
den. Dieses Statut hat in den Jahren 1880 und 
1888 nur unwesentliche Ergänzungen erfahren 
und blieb bis 1905 in Geltung, in welchem Jahr 
es infolge der Schaffung einer eigenen Graveur­
und Medailleurs·chule rpit Hochschulcharakter ge­
ändert werden mußte. Dies,es geänderte, vom 
Kaiser sanktionierte und im RGB1. Nr. 143/1905 
publizierte Akademie-Statut blieb im wesent­
lichen bis 1925 in Geltung. Erst in diesem Jahr 
wurde in der Republik Österreich für die Aka­
demie mit den Erlässen des Bundesministeriums 
für Unterricht vom 12. Februar 1925, Z1. 6368-
JII/12-24 und 17421-I1I/12-25, ein neues Statut 
und eine Studienordnung erlassen, wodurch je­
doch in der Verfassung und Leitung der Aka­
demie keine wesentlichen Knderungen eintraten. 
Dieses Statut blieb dann bis zum Jahre 1941 in 
Geltung.·Mit Erlaß des Reichserziehungsministers 
vomA. Juli 1941 erhielt die Akademie dann ein 

.. 

ncues, nach dem Führerprinzip ausgerichtetes 
Statut, laut dem ein vom Reichserziehungs­
minister ernannter Rektor an der Spitze dieser 

.Reichshochschule stand. - Nach ,der Befreiung 
der Republik österreich wurde zufolge der Kund­
machung der Provisorischen Staatsregierung vom 
20. Juni 1945, StGBl. Nr. 75, ,das Statut 
von 1925 wieder die Rechtsgrundlage für die 
Akademie, die in der Folgezeit durch mehrere 
Erlässe des' Bundesministeriums für Unterricht, 
insbesondere ,den nicht publizierten Erlaß vom 
24. September 1946, den tatsächlichen Verhält­
nissen und neuen Bedürfnissen angepaßt wurde. 
So ist die Rechtsgrun:dlage für den Bestand der 
Akademie derzeit nur ein mehrfach abgeänderter 
Erlaß des Bundesministeriums für Unterricht, 
der außerdem viele 'Bestimmungen enthält, die 
erst in einem geplanten Akademie-Studiengesetz 
neu zusammengefaßt werden sollen. Die Rege­
lung der Organisation der Akademie bedarf dem­
nach einer gründlichen Erneuerung, ebenso wie 
die der wissenschaftlichen Hochschulen, was nur 
im Wege der Gesetzgebung geschehen kann. 

Der vorliegende Entwurf steht im engsten Zu­
sammenhang mit der Regierungsvorlage des 
Hochschul-Organisationsgesetzes, an welches er 
sich' auch in Aufbau und Terminologie vollkom­
men anlehnt und von der er auch eine ganze 
Reihe von Bestimmungen d,er einzelnen Ab­
schnitte dieses Gesetzes übernimmt. Dies ist des­
halb geredttfertigt, weil die Organisa~ion de." 
Akademie sich weitgehend mit jener der wissen­
schaftlichen Hochschulen deckt. 

Im einzelnen wird zu den Bestimmungen des 
Entwurfes folgendes ausgeführt: 

Zum § 1: 

Es wird zunä·chst festgestellt, daß die Aka­
demie der bildenden Künste eine Hochschule und 
somit eine Anstalt des Bundes ist. Sie soll jedoch 
in die Lage versetzt we.roen, Schenkungen und 
letztwillige Zuwendungen im eigenen Namen 
annehmen zu können. Um ,dies zu ermöglichen, 
muß der Akademie eine einges.chränkte Rechts­
persönlichkeit zuerkannt werden;' die Zuerken­
nung der Rechtspersönlichkeit ist auch deshalb 
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notwendig, um es dieser Hochschule zu ermög­
lichen, Mitglied von Vereinen zu werden. 

Der zweite Absatz dieses Paragraphen ver­
sucht die wichtigsten Aufgaben der Akademie 
auf dem Gebiete des Unterrichtes zu umschrei­
ben. Diese Aufgaben sind vorwiegend künst­
lerischer, zum Teil auch wissenschaftlicher Natur. 

Der dritte Absatz dieses Paragraphen zählt 
jene Bestimmungen des I. Abschnittes des Hoch­
schul-Organisationsgesetzes über die Hochschul­
autonomie, über die Aufsichtsrechte des Bundes­
ministeriums für Unterricht und über die Errich­
tung und Auflösung von Hochschulen auf, die 
auch auf die Akademie sinngemäß Anwendung 
finden sollen. 

Zum § 2: 

§ 2 teilt die an der Akademie tätigen Per-
sonen in drei Gruppen: . 

a) die Angehörigen des Lehrkörpers, 

b) diejenigen Personen, die zwar künstlerisdl 
beziehungsweise wissenschaftlich tätig sind 
und allenfalls auch beim Unterricht gewisse 
Hilfsfunktionen zu besorgen haben, aber 
keine selbständige unterrichtliche Tätigkeit 
ausüben .und 

c) schließlich das sonstige Hilfspersonal. 

Von besonderer Wichtigkeit sind die Mitglie­
der des Lehrkörpers. Aus ihnen setzen sich die 
akademischen Behörden der Akademie zusam­
men, denen die Verwaltung ,dieser Hochschule, 
und zwar teils in einem übertragenen, teils in 
einem autonomen Wirkungsbereich anvertraut 
wird. 

Der Entwurf mußte sich auch,- und zwar er­
schöpfend mit den Rechtsverhältnissen derjenigen 
Angehörigen des Lehrkörpers befassen, die in 
keinem Dienstverhältnisse stehen, sondern von 
den akademischen Behörden lediglich zu einer 
Lehrtätigkeit zugelassen werden. Die Lehrtätig­
keit ,dieser Personen wird in der Regel dne 
nebenberufliche sein. Einer näheren Ausführung 
durch Verordnung bedürfen noch ,die Rechts­
verhältnisse der Hochschuldozenten (§ 5) und 
Hochschullektoren (§ 7) an der Akademie. Der 
Entwurf des Hochschul-Organisationsgesetzes 
enthält bezüglich dieser Personen die gemäß 
Artikel 18 Absatz 2 Bundes-Verfassungsgesetz 
erforderlichen Grundsätze. Die zu erlassenden 
Verordnungen werden die Einzelheiten tech­
nischer Art zu regeln haben. 

Auf die Hochschuldozenten der künstlerischen 
Fächer an der Akademie wird die Habilitations­
norm (Verordnung des. Staatsamtes für Volks­
aufklärung, für Unterricht und Erziehung und 
für Kultusangelegenheiten vom 9. Juli 1945, 
StGBl. Nr. 76) die· für die wissenschaft­
lichen Hochschulen noch eine Zeitlang in Kraft 
bleiben soll, vorerst anzuwenden sein, da das bis-

herige Statut der Akademie Hochschuldozenten 
,nicht vorgesehen hat und das Verfahren der Ha­
bilitation an der Akademie (bis auf die in § 5 
des Entwurfes festgelegten geringfügigen Abwei­
chungen) mit dem an den wissenschaftlichen 
Hochschulen vollkommen gleich gestaltet wer­
den soll. 

Zum § 3: 

Der § 3 übernimmt die Bestimmungen des 
§ 9 des Hochschul-Organisationsgesetzes mit der 
Maßgabe, daß stets die teils künstlerischen, teils 
wissensdlaftlichen Aufgaben der Akademie be­
rücksichtigt sind. 

Zum § 4: 

Bezüglich der Bestimmungen der Abs. 1 bis 4 
dieses Paragraphen wird auf die Erläuterungen 
zu § 10 des Hochschul-Organisationsgesetzes ver­
wiesen. Die dortigen Ausführungen gelten in 
vollem Umfang auch für die Hochschulprofes­
soren der Akademie. 

In Abs. 5 ist ausdrücklich festgestellt, daß die 
Bestimmungen des § 11 (Emeritierte Hochschul­
professoren) des Hochschul-Organisationsgesetzes 
sinngemäß. auch auf die emeritierten Hochschul­
professoren der Akademie anzuwenden sind. 

Zum § 5: 

Bezüglich dieses Paragraphen wird zunächst 
auf die Erläuternden Bemerkungen zu § 13 des 
Hochs,chul-Organisationsgesetzes verwiesen. Ge~ 
genüber den Bestimmungen des Abs. 3 dieses. 
Paragraphen (les Hochs,chul-Organisationsgesetzes 
über das Habilitationsverfahren regelt der Abs. 3 
des vorliegenden Entwurfes, entsprechend den 
künstlerischen Lehraufgaben der Akademie, das 
Habilitationsverfahren für Hochschuldozenten 
der Akademie in ,den künstlerischen Fächern ent­
sprechend 'der Ausbildung und bisherigen Tätig­
keit der Bewerber etwas, abweichend von den 
wissenschaftlichen Hochsch~len. In Punkt a tritt 
an die Stelle des in- oder ausländischen Dok­
torates aus' dem Habilitationsfach der in- oder 
ausländische akademische Grad, der für das 
Habilitationsfach in Betracht kommt (zum Bei­
spiel: akademischer Maler, Bildhauer, Bühnen­
bildner), in Punkt b kann nicht die Begutachtung 
einer wissens,chaftlichen Habilitationsschrift, son­
dern nur die Begutachtung von vorgelegten 
künstlerischen Habilitationsarbeiten oder auch 
sonstiger künstlerischen Leistungen des Bewerbers 
gefordert werden, in Punkt c wird nur die Be­
gutachtung einer Lehrprobe gefordert, in dem 
der Bewerber seine pädagogische Eignung für 
den Unterricht ,an Studierende eines künst­
lerischen Faches erweisen soll. 

Da in den wissenschaftlichen Fä,ch,ern an der 
Akademie in der Regel nur Hochschuldozenten 
tätig sein werden, die bereits die venia docendi 
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an einer wissenschaftlichen Hochschule 'erworben 
haben, sieht der Abs. 4 die Möglichkeit der An­
erkennung der an einer wissenschaftlichen Hoch­
schule erworbenen Lehrbefähigung als Hochschul­
dozent vor, wobei jedoch dem Professorenkol­
legium der Akademie die Ents,cheidung gewahrt 
werden soll, ob der Bewerber auf Grund der 
erwiesenen Leistungen 'und auf Grund seiner 
persönlichen Eigenschaften zu einer Lehrtätigkeit 
als Hochschuldozent der Akademie zugelassen 
werden sqll. 

Die einschlägigen Bestimmungen des § 13 
Abs. 4 bis 7 sowie 9 und 10 des Hochschul-Orga­
nisationsgesetzes sollen auch für die A.kademie 
vollinhaltlich Geltung haben, was in Abs. 5 fest­
gestell t ist. 

Zum § 6: 

Dieser Paragraph übernimmt ,die Bestimmun­
gen des § 19 des Hochschul-Organisationsgesetzes 
mit der Maßgabe, daß entsprechend den künst­
lerischen und wissenschaftlichen Aufgaben der 
Akademie stets von künstlerischem und wissen­
schaftlichem Personal die Rede ist. 

Zum § 7: 

Dieser Paragraph dehnt die einschlägigen Be­
stimmungen des Hochschul-OrganisatiQnsgesetzes 
bezüglich der Honorarprofessoren, der Hoch­
sChulfektoren, der Gastprofessoren, Gastdozen­
ten und Gastvortragenden, Lehrbeauftragten, 
Instruktoren und des nichtwissenschaftlichen Per­
sonals mit der Maßgabe auf die Akademie aus, 
daß entsprechend den Lehraufgaben der Aka­
demie stets auf das künstlerische und wissen­
schaftliche Personal Bedacht genommen ist. 

Zum § 8: 

In Abs. 1 dieses Paragraphen sind die aka­
demischen Behörden der Akademie in Analogie 
zu § 47 des Hochschul-Orgarusationsgesetzes auf­
gezählt: Professorenkollegium und Rektor. Abs. 2 
dieses Paragraphen übernimmt hinsichtlich der 
Zusammensetzung und Geschäftsführung des 
ersteren die Bestimmungen der §§ 50 und 51 
des Hochschul-Organisationsgesetzes. 

Zum § 9: 

In diesem Paragraphen ist ,der autonome Wir­
kungsbereich des Professorenkollegiums der Aka­
demie entsprechend dem § 52 des Hochschul­
Organisationsgesetze,s, welcher den autonomen 
Wirkungskreis des Professorenkollegiums der 
wissenschaftlichen Hoch,schulen ohne Fakultäts­
.gliederung regelt, in vollem Wortlaut aufgezählt. 
In Anbetracht der Wichtigkeit dieser Bestim­
mungen konnte sich der Entwurf nicht auf eine 
bloße Verweisung auf das Hochschul-Organisa­
tionsgesetz beschränken. 

9 

Zu §§ 10 und 11: 

Mit § 10 werden Wahl, Stellvertretung und 
Amtspflichten des Rektors der Akademie auf" 
Grund der einschlägigen Bestimmungen ,der §§ 22, 
27, 31, 49 und 53 des Hochschul-Organisations­
gesetzes zU'sammenfassend geregelt, um mehr­
fache Verweisungen auf diese Bestimmungen des 
Hochschul-Organisationsgesetzes und damit mög­
liche Unklarheiten zu vermeiden. 

Mit § 11 werden die Bestimmungen der §§ 55 
(Rektorat) und 57 (QuäJstur) des Hochschul­
Organisationsgesetzes für die Akademie über­
nommen. 

Zum § 12: 

Die Einrichtungen, die an den wissen,~chaft­
lichen Hochschulen als "Lehrkanzeln" bezeichnet 
werden, sind traditionsgemäß an der Akademie 
die "Schulen" beziehungsweise "Meisterschulen", 
letztere früher auch als "Spezialschulen" bezeich­
net. Da der Professor an der Akademie nicht 
Vorlesungen abhält, seine Lehrtätigkeit also nicht 
vom Katheder (von der Lehrkanzel aus) ausübt, 
sondern die Schüler in der Regel individuell und 
durch fortwährende Korrektur ihrer eigenen 
Arbeit anweist und unterrichtet, hat sich für die 
"Lehrkanzel" der Akademie der Ausdruck 
"Schule" so sehr eingebürgert, daß auch im vor­
liegenden' Entwurf diese Bezeichnung beibehalten 
wurde. 

Nach dem derzeit geltenden Statut der Aka­
demie, werden sämtliche Schulen als "Meister­
schulen" bezeichnet. Diese Neuerung wurde erst 
nach der Besetzung 'Österreichs eingeführt, um 
allen Meinungsverschiedenheiten bei den Pro­
fessoren und bei den Studierenden über die 
Bedeutung der von ihnen geführten beziehungs­
weise besuchten Schulen vorzubeugen und alle 
Schulen zu diesem Zweck auf einen einheitlichen 
Nenner zu bringen. Das Akademie-Organisa­
tionsgesetz soll aber die Möglichkeit geben, die 
bis 1938 durchaus bewährte Einrichtung der 
Scheidung in allgemeine Schulen und Meister­
schulen wieder aufzunehmen. Die Entscheidung 
darüber, welche als, allgemeine und welche als 
Meisterschulen zu führen sind, soll erst in einem 
künftigen Akademie-Studiengesetz getroffen 
werden. 

Im übrigen decken sich die Bestimmungen 
dieses Paragraphen im allgemeinen mit den ein­
schlägigen Bestimmungen des, § 58 des Hoch­
schul-Organisationsgesetzes; nur im Abs. 3 und 4, 

weicht das Akademie-Organisationsgesetz inso­
fern von der Textierung des Hochschul-Organi­
sationsgesetzes ab, als es nicht vom "Inhaber" 
sondern vom "Leiter" einer Schule (Meister­
s,chule) spricht, welcher mit der Leitungsfunk­
tion vom Bundesministerium für Unterricht be­
traut werden muß. Dies entspricht der bisherigen 
übung an dieser Kunsthomschule und entspricht 
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dem Charakter der Schulen (Meisterschulen), die 
zwischen den "Lehrkanzeln" der wissenschaft­
lichen Hochschulen und den "Instituten" eine 
MittelsteIlung einnehmen; auch der Institutsvor­
stand muß mit der Leitung des Instituts vom 
Bundesministerium für Unterricht betraut wer­
den. 

Zum § 13: 
An der Akademie besteht derzeit schon ein 

Institut für Konservierung und Technologie (von 
alten, restaurierungsbedürftigen Kunstwerken), 
das vom Inhaber der Meisterschule für Konser­
vierung und Technologie geleitet. wird. Es ist 
durchaus mögliCh, daß sich in Zukunft mit einer 
Erweiterung der Lehraufgaben der Akademie 
auch noch die Errichtung anderer Institute als 
notwendig erweisen wird. Die Fassung des Abs. 1 
dieses Paragraphen trägt'dem dadurch Rechnung, 
daß die Einrichtung solcher Institute an der 
Akademie in das Ermessen der akademischen Be·, 
hörden und des Bundesministeriums für Unter­
richt gelegt ist. Die übrigen Bestimmungen des 
§ 59 des Hochschul-Organisationsgesetzes (Abs. 2 
bis 5) sind laut Abs. 2 des Entwurfes sinn­
gemäß anzuwenden. 

Zum § 14: 

Dieser Paragraph übernimmt die Bestimmull­
gen der §§ 60 und 62 des Hochschul-Organisa­
tionsgesetzes über die Lehrveranstaltungen und 
über die Hochschulkurse, die gleichlautend audI 
für die Akademie gelten sollen. Es ist durchaus 
im Bereich der Möglichkeit gelegen, daß die 
Akademie innerhalb des Studienjahres oder auch 
in der vorlesungsfreien Zeit solche Hodlschul­
kurse auch außerhalb Wiens errichtet, um Stu­
dierende etwa in deri Fächern Malerei und Gra­
phik in der freien Natur intensiver ausbilden zu 
können. 

Zum § 15: 

Der Bibliothek der Akademie ist seit vielen 
Jahren eine graphische Sammlung (besteherid aus 
Handzeichnungen, Aquarellen und Druck­
graphik: Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte 
usw.) angegliedert, die heute infolge der bestän­
digen Vermehrung durch Nachlässe, Schenkun­
gen, Widmungen von Lehrer- und Schüler­
arbeiten einen, seht bedeutenden Umfang 
angenommen hat. Der jeweilige Leiter der 
Studienbibliothek der Akademie ist auch Leiter 
dieses "Kupferstichkabinettes"; daher sind diese 
beiden Einrichtungen der Akademie gemeinsam 
in einem Paragraphen behandelt, der sich im 
Abs. 3 vornehmlich mit dem Kupferstichkabinett 
beschäftigt. Im übrigen sind die organisatorischen 
Bestimmungen für die Bibliothek der Akademie 
vollkommen jenen für die wissenschaftlichen 
Hochschulen (§ 61 des Hodlschul-Organisations­
gesetzes) angeglichen. 

Zum § 16: 

Die organisatorischen Besti.mmungen für die 
sehr bedeutende Gemäldegalerie der Akademie, 
deren Bestände vornehmlich aus einer Stiftung 
des Grafen Lamberg aus dem Jahre 1821 stam­
men, sind in einem eigenen Paragraphen zu­
sammcngefaßt, da diese mit Rücksicht auf ihren 
Umfang vollkommen getrennt von der Biblio­
thek von einem eigenen Beamten (Vertrags­
bediensteten) des wissenschaftlichen Dienstes ge­
leitet wird. In dieser vornehmlich Lehrzwecken 
dienenden Einrichtung ist die Akademie der 
bildenden Künste zugleich ein Kunstmuseum, das 
der Allgemeinheit zugänglich ist, daher - ebenso 
wie die Bibliothek und das Kupferstichkabinett­
einer vom Bundesministerium für Unterrid1t zu 
erlassenden Benützungsordnung bedarf; Abs. 5 
des § 15 soll daher sinngemäß auch für die 
Gemäldegalerie ,der Akademie gelten. 

Zu §§ 17 und 18: 

An die Stelle des von den wissenschaftlichen 
Hochschulen zur Verleihung gelangenden "Ehren­
doktorates" tritt an' der Akademie die "Ehren­
mitgliedsdlaft", die seit jeher hoch in Ansehen 
steht (Goethe war Ehrenmitglied der Akademie!). 
Alle bezüglichen Bestimmungen des Hochschul­
Organisationsgesetzes für die wissenschaftlichen 
Hochschulen (§ 63) sollen auch für die Akademie 
Geltung haben. Naturgemäß kann es sich bei der 
Akademie nur um die Anerkennung künstle­
rischer Leistungen oder von Verdiensten um die 
künstlerischen und kulturellen Ziele der Aka­
demie handeln. 

Auch die sonstigen nach § 18 von der Aka­
demie zu vergebenden Ehrentitel [Erneuerung 
der akademischen Grade, Ernennung von Ehren­
bürgern der Akademie, Verleihung sonstiger 
Titel (an Gewerbetreibende)] und der Widerruf 
solcher Ehrentitel können in sinngemäßer An­
wendung der einschlägigen Bestimmungen des 
Hochsdml-Organisationsgesctzes (§§ 64, 65 
Abs. 2 bis 4, und 66) nur für künstlerische 
Leistungen beziehungsweise Verdienste um die 
künstlerischen und kulturellen Ziele der Aka­
demie verliehen werden. 

Zum § 19: 

Dieser Paragraph übernimmt ebenfalls die 
bezüglichen Bestimmungen des Hocl:schul-Orga­
nisationsgesetzes (§ 70) für die Akademie, deren 
Bezeidmung und die ihr sonst eigentümlichen 
Titel und Bezeichnungen ebenfalls gesetzlich zu 
schützen sind. Die in Abs. 2 vorgesehenen Straf­
bestimmungen müssen daher mit denen des 
Hochschul-Organisationsgesetzes (§ 70) überein­
stimmen. 

Zum § 20: 

Dieser Paragraph deckt sich in seinen Bestim­
mungen mit den Schlußbestimmungen des Hoch-
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schul-Organisationsgesetzes mit der einzigen 
Abweichung, daß die Habilitationsnorm, StGBl. 
Nr. 76/1945, bis zur näheren Durchführung des 
Gesetzes für die Akademie anzuwenden ist, da 
das derzeitige Statut der Akademie die Bestel­
lung von Hochschuldozenten für die künstleri­
schen und wissenschaftlichen Fächer noch nicht 
vorsieht, diese also erst auf Grund des Akademie­
Organisationsgesetzes bestellt werden können; 
deshalb mußte die diesbezügliche Bestimmung 
des Hochschul-Organisationsgesetz~s dahin ab­
geändert werden, daß die bisherige Habilita­
tionsnorm für die wissenschaftlichen Hochschulen 
vorläufig für die Akademie Anwendung zu fin-
den ha~ . 

Durch dieses Gesetz werden insbesondere die 
Bestimmungen des Erlasses des Bundesministe­
riums für Unterricht vom 12. Februar 1925, 
Zl. 6368/24 (derzeitiges Statut der Akademie), 

11 

und der dieses Statut teils abändernden, teils er­
gänzenden Erlässe des Bundesministeriums für 
Unterricht vom 19. November 1945, Zl. 8084/45, 
vom 24. September 1946, Zl. 31.148/46, und vom 
5. November 1948, Zl. 87.652/48, insoweit auf­
gehoben, als mit den zitierten Erlässen Bestim­
mungen hinsichtlich der Organisation der Aka­
demie der bildenden Künste getroffen ·wurden, 
wie sie durch den vorliegenden Gesetzentwurf 
neu geregelt werden sollen. 

Die Durchführung des vorliegenden Gesetz­
entwurfes wird weder Kosten verursachen, noch 
einen vermehrten Verwaltungsaufwancl mit sich 
bringen. Es, ist im Gegenteil zu erwarten, daß die 
vorliegende Kodifizierung der Organisationsvor­
schriften für die Akademie die Aufgaben ihrer 
Verwaltung. und der Kunstsektion des Bundes­
ministeriums für Unterricht, der die Akademie 
organisatorisch unterstellt ist, erleichtern werden. 
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